
STADT LAHR

Bebauungsplan BUNDESSTRASSE 415 

-Bebauungsvorschrlften-

Den Bebauungsvorschriften liegt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. 
vom 15.9.1977 (BGBl. I S. 1763) zugrunde.

Planungsrechtllche Festsetzungen;

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes werden die Baublöcke 
gemäß § 1 Abs. 2 und 3 BauNVO entsprechend den Eintragungen im Plan 
M 1:5000 vom August 1984 und entsprechend der vorhandenen und beabsich
tigten Nutzung

- im wesentlichen als Mischgebiete (MI, § 6 BauNVO),
- in Teilbereichen als Kerngebiet (MK, § 7 BauNVO),
- in Teilbereichen als reines Wohngebiet (WR, § 3 BauNVO),
- in Teilbereichen als allgemeines Wohngebiet (WA, § 4 BauNVO),
- in Teilbereichen als Flächen für den Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Ziff. 5 BBauG)
- und als Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Ziff. 15 BBauG),
- Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Ziff. 11 BBauG) 

bzw. Wasserflächen (§ 9 Abs. 1 Ziff. 10 BBauG)

festgesetzt.
Wo Bebauungspläne vorhanden sind, entspricht diese Festsetzung dem dortigen 
Plan Inhalt. /
In den festgesetzten allgemeinen Wohngebieten (WA), Mischgebieten (MI) und 
Kerngebieten (MK) sind gemäß § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO i.V. mit §§ 4, 6 und 7 
BauNVO Einkaufszentren, Einzelhandelsbetriebe und sonstige Handelsbetriebe, 
die in ihren Auswirkungen mit Einzelhandelsbetrieben vergleichbar sind, 
unzulässig, sofern ihre Verkaufsfläche 600 m2 und östlich der Klostermühl
gasse 400 m2 überschreitet.

Ausnahmsweise können größere Einrichtungen dieser Art zugelassen werden, 
wenn im Einzel fall der Nachweis erbracht wird, daß ihre Auswirkungen auf 
die infrastrukturelle Ausstattung, den Straßenverkehr, die Versorgung der 
Bevölkerung im Einzugsbereich und auf die Entwicklung zentraler Versor
gungsbereiche der Stadt Lahr nur unwesentlich sind.

Lahr, den 30.08.1984
STADTPLANUNGSAMT DER OBERBORGERMEISTER

/

( Kasch ) 
Dipl.-Ing.

( D I E T Z )



Genehmiat

Rsgierungspräsidium Frsiburg

Oer Bebauungsplan *urde m 5.4.1335 rechtsverbindlich.

Lahr, den 9.4.1935 
STÄöTPLANUNGSAMT 
Im Au^rag:

tsch, Dipl.-Ing.)



UjrhtsTra'Withaus

rrghafOSTaj^

Schütter Äfil'-iu

S^adloh

STADTPLANUGSAMT

( KASCH ) 
DiplIng.

> l'f l>W —LJ^iir
1
-IMll •‘alL

jrpjrv-?!.

-II ' • 1“'* •‘••'17


